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	Fragenkatalog
	Angaben des Anbieters

wie festgelegt,

wo festgelegt,

durch wen festgelegt


	
	Audit im Unternehmen
	

	Element der DIN EN ISO 3834
	Fragen zu den Qualitätsanforderungen
	
	E1)
	Bemerkungen
	E1)



Antrag und Fragenkatalog über die schweißtechnischen 

Qualitätsanforderungen nach DIN EN ISO 3834-2 / -3 *

Antragsteller


Firmenname:




Anschrift:




Betriebsteil:




Telefon-Nr.: 




Fax-Nr.:




E-Mail:

Der Antragsteller akzeptiert folgende Bedingungen:

· Es gelten die Klassifikations- und Bauvorschriften (hier insbesondere die Schweißvorschriften) des Germanischen Lloyd (GL) in der bei Antragstellung gültigen Fassung.

· Der Antragsteller wird dafür Sorge tragen, daß dem GL alle für die Zulassung erforderlichen und in den Vorschriften geforderten Angaben gemacht bzw. Unterlagen, Prüfergebnisse etc. vorgelegt werden und dem Besichtiger des GL zur Wahrnehmung seiner Prüfaufgaben jederzeit Zutritt zu sämtlichen relevanten Werkstätten und Betriebsbereichen gewährt wird.

· Sofern keine anderslautenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden, erfolgt die Berechnung der Gebühren unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt der Erteilung der Zulassung gültigen Gebührentarifs des GL. Die Gebühren werden auch dann fällig, wenn eine Zulassung aufgrund unzureichender Prüfungsergebnisse nicht erteilt werden konnte.

· Ein eventueller Rücktritt von diesem Antrag auf Zulassung bedarf der schriftlichen Erklärung und bedingt eine Gebührenberechnung, die dem Umfang der erbrachten Leistungen bis zum Zeitpunkt der Rücktrittserklärung entspricht.

Hiermit wird die Richtigkeit der Angaben in den Formblättern dieses Fragebogens bestätigt.

Datum:

Stempel, Unterschrift der Firmenleitung

*) - nicht zutreffendes bitte streichen

	
	ALLGEMEINES
	
	
	
	

	
	Anwendung der DIN EN ISO 3834
	
	
	
	

	
	Werden die schweißtechnischen Qualitätsanforderungen gemäß Anhang A von DIN EN ISO 3834 im Unternehmen beachtet?
	
	
	
	

	
	Welcher Teil (2, 3, 4) der schweißtechnischen Qualitätsanforderungen nach 
DIN EN ISO 3834 ist für die Fertigung geschweißter Konstruktionen relevant?
	
	
	
	

	
	Wer fordert die Erfüllung der Anforderungen nach DIN EN ISO 3834?
	
	
	
	

	
	Welche Spezifikation, Produktnorm oder gesetzliche Bestimmungen / Vorschriften müssen für die Qualitätssicherung geschweißter Konstruktionen beachtet werden?
Liegen diese den jeweiligen betroffenen Abteilungen vollständig vor und sind sie bekannt? Gibt es einen Änderungsdienst?
	
	
	
	

	
	Betriebsleiter
	
	
	
	

	
	Fertigungsleiter
	
	
	
	

	
	Verantwortlicher für Qualitätssicherung
	
	
	
	

	
	Fertigungsprogramm
	
	
	
	

	
	Zur Überprüfung vorgesehenes Fertigungsprogramm
	
	
	
	

	
	Werkstoffe
	
	
	
	

	
	Max. Abmessungen der Bauteile
(z.B. Länge, Breite, Höhe, Wand-dicken, Durchmesser, Gewicht)
	
	
	
	


	5. 
	Überprüfung der Anforderungen und technische Überprüfung
	
	
	
	

	5.2
	Überprüfung der Anforderungen
	
	
	
	

	
	Wird vor Auftragsannahme eine ausreichende Überprüfung der vorgegebenen Anforderungen durchgeführt?
	
	
	
	

	5.3
	Technische Überprüfung
	
	
	
	

	
	Von wem wird die technische Überprüfung durchgeführt?
	
	
	
	

	
	Wie wird Sie durchgeführt? (Welches System der Überprüfung besteht?)
	
	
	
	

	6.
	UNTERVERGABE (UNTERLIEFERANT)
	
	
	
	

	
	Werden Untervergaben durchgeführt? In welcher Art? (z.B. Schweißen, Qualitätsprüfungen, zerstörungsfreie Prüfungen, Wärmebehandlungen)
	
	
	
	

	
	Wie wird sichergestellt, dass der Unterlieferant die Qualitätsanforderungen des Vertrages erfüllen kann?
	
	
	
	

	
	Erstellt der Unterlieferant Berichte und Dokumentationen über seine Tätigkeiten?
	
	
	
	

	7.
	SCHWEIßPERSONAL
	
	
	
	

	7.2
	 SCHWEIßER
	
	
	
	

	
	Besitzen alle Schweißer gültige Schweißerprüfungsbescheinig-ungen?
	
	
	
	

	
	Wer ist für die regelmäßige Durch-führung der notwendigen Schweis-serprüfungen verantwortlich?
	
	
	
	


	7.3
	SCWEISSAUFSICHTS-PERSONAL
	
	
	
	

	
	Über welches Schweißaufsichtspersonal verfügt das Unternehmen?
(Auflistung der beschäftigten Schweißaufsichtspersonen einschl. Qualifikationsnachweise und Benennung der befugten Schweißaufsichtsperson(en), Aufgaben und Verantwortungs-bereiche
	
	
	
	

	8.
	PERSONAL FÜR QUALITÄTS-PRÜFUNGEN, PRÜFUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN 
	
	
	
	

	8.2
	Ist das Personal für die zer-störungsfreien Prüfungen qualifiziert und zertifiziert?
	
	
	
	

	
	Werden anzuwendende zerstörungsfreie Prüftätigkeiten untervergeben?
	
	
	
	

	
	Werden anzuwendende zerstörende Prüfungen untervergeben?
	
	
	
	

	
	Ist der Unterauftragnehmer von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle oder durch die autorisierten Stellen anerkannt? 
	
	
	
	

	9.
	EINRICHTUNGEN
	
	
	
	

	9.1
	Sind die notwendigen Fertigungs- u. Prüfeinrichtungen vorhanden?
	
	
	
	

	9.2
	Ist eine Auflistung der wesentlichen Einrichtungen vorhanden (Liste als Anlage)
	
	
	
	

	9.3
	Sind die vorhandenen Einrichtungen für den Anwendungszweck geeignet?
	
	
	
	

	9.4
	Wie wird vor Inbetriebnahme von neuen Einrichtungen die Gebrauchsfähigkeit sichergestellt?
	
	
	
	

	9.5
	Sind nachvollziehbare Instandhaltungspläne für die Einrichtungen verfügbar?
	
	
	
	

	10.
	SCHWEIßTECHNISCHE UND VERWANDTE TÄTIGKEITEN
	
	
	
	

	10.1
	Wird vor Fertigungsbeginn eine ausreichende Fertigungsplanung z.B. in Form von Arbeitsplänen durchgeführt? 
	
	
	
	

	10.2
	Wird nach Schweißanweisungen (WPS) gefertigt?
	
	
	
	

	10.3
	Wird die Qualifizierung der Schweißverfahren entsprechend den Anforderungen durchgeführt?
	
	
	
	

	10.4
	Werden alternativ zu den Schweißanweisungen Arbeitsanweisungen verwendet?
	
	
	
	

	10.5
	Ist ein Verfahren zur Überwachung der Erstellung und Kontrolle der Qualitätsdokumente (z.B. für WPS, WPAR, Schweißerprüfungs-bescheinigung) eingeführt?
	
	
	
	

	11.
	SCHWEIßZUSÄTZE
	
	
	
	

	11.1
	Wer ist für die Kontrolle der Schweißzusätze verantwortlich? 
	
	
	
	

	
	Wie wird die Kontrolle der Schweißzusätze durchgeführt?
	
	
	
	

	11.2
	Sind Losprüfungen festgelegt?
	
	
	
	

	11.3
	Sind Verfahren für die Lagerung, Handhabung und Verwendung der Schweißzusätze eingeführt? 
	
	
	
	

	
	Werden geprüfte und zugelassene Schweißzusätze verwendet?
	
	
	
	

	
	Wie wird sichergestellt, dass die vom Lieferanten vorgegebenen Empfehlungen (z.B. Verarbeitungs- und Rücktrocknungsvorschriften eingehalten werden)?
	
	
	
	

	
	Wer ist für die Ausgabe der Schweißzusätze verantwortlich?
	
	
	
	


	12.
	LAGERUNG DER GRUNDWERKSTOFFE
	
	
	
	

	
	Wie erfolgt die Lagerung der Grundwerkstoffe?
	
	
	
	

	
	Wie wird sichergestellt, dass die Kennzeichnung bei der Lagerung erhalten bleibt?
	
	
	
	

	13.
	WÄRMENACHBEHANDLUNG
	
	
	
	

	
	Werden Wärmenachbehandlungen durchgeführt?
	
	
	
	

	
	Wenn ja, für welche Bauteile und nach welchen Vorschriften?
	
	
	
	

	
	Erfolgt eine Untervergabe?
	
	
	
	

	
	Werden Berichte über die Wärmebehandlung erstellt?
	
	
	
	

	14.
	QUALITÄTSPRÜFUNGEN UND PRÜFUNGEN BEZOGEN AUF DAS  SCHWEIßEN
	
	
	
	

	14.1
	ALLGEMEINES
	
	
	
	

	
	Wer legt den Zeitpunkt der Überprüfung fest und nach welchen Kriterien wird geprüft?
	
	
	
	

	14.2
	QUALITÄTSPRÜFUNGEN UND PRÜFUNGEN VOR DEM  SCHWEIßEN
	
	
	
	

	
	Wer stellt Eignung und Gültigkeit der Schweißerprüfungs-bescheinigungen fest?
	
	
	
	

	
	Wie wird der Einsatz der richtigen Werkstoffe und Schweißzusätze sichergestellt?
	
	
	
	

	
	Wie und von wem wird die Nahtvorbereitung geprüft?
	
	
	
	

	
	Wer führt Maßkontrollen durch?
	
	
	
	

	14.3
	QUALITÄTSPRÜFUNGEN UND PRÜFUNGEN WÄHREND DES  SCHWEIßENS
	
	
	
	

	
	Wer überwacht die Einstellung der Schweißparameter?
	
	
	
	


	14.4
	QUALITÄTSPRÜFUNGEN UND PRÜFUNGEN NACH DEM  SCHWEIßEN
	
	
	
	

	
	Wie und in welchem Umfang werden Form, Gestalt und Maßhaltigkeit der Schweißnähte und der Konstruktion nach dem Schweißen geprüft? 
	
	
	
	

	
	Wie wird sichergestellt, dass die Bewertung der Schweißnähte entsprechend den Festlegungen erfolgt? 
	
	
	
	

	
	Wie wird sichergestellt, dass die jeweilig erforderlichen Prüfungen rechtzeitig durchgeführt werden?
	
	
	
	

	14.5
	Wie wird der Prüfstatus festgehalten?
	
	
	
	

	15.
	MANGELNDE ÜBEREIN-STIMMUNG UND KORREKTURMAßNAHMEN
	
	
	
	

	
	Wie werden Einzelteile, die die Anforderungen nicht erfüllen, gekennzeichnet?
	
	
	
	

	
	Wie wird sichergestellt, dass diese Teile nicht weiter verarbeitet werden?
	
	
	
	

	
	Wer bestimmt die jeweilig erforderlichen Maßnahmen bei Abweichung von der geforderten Qualität?
	
	
	
	

	
	Nach welchen Angaben (Vorgaben) erfolgt die Nachbesserung?
	
	
	
	

	
	Gibt es ein Verfahren zum Nachweis, dass die festgelegten Maßnahmen durchgeführt worden sind? 
	
	
	
	

	
	Wie wird sichergestellt, dass ausgebesserte oder instand-gesetzte Einzelteile erneut auf ihre Übereinstimmung mit den ursprünglichen Anforderungen überprüft werden?
	
	
	
	


	16.
	Kalibrierung
	
	
	
	

	
	Gibt es ein festgelegtes Verfahren zur Freigabeprüfung, Kalibrierung, Kennzeichnung und Überwachung von Einrichtungen zur Qualitätsprüfung?
	
	
	
	

	
	Wer ist für Kalibrierung verantwortlich?
	
	
	
	

	17.
	KENNZEICHNUNG UND RÜCKVERFOLGBARKEIT
	
	
	
	

	
	Wird sichergestellt, dass eine Zuordnung der Schweiß-konstruktionen zu den zugehörigen Zeichnungen, Spezifikationen und Dokumenten während aller Phasen des Fertigungsprozesses und der Lieferung erfolgt? 
	
	
	
	

	18.
	QUALITÄTSBERICHTE
	
	
	
	

	
	Gibt es schriftlich festgelegte Verfahren und Zuständigkeiten für die Identifikation, Pflege, Prüfung und Freigabe von Qualitätsberichten?
	
	
	
	

	
	Wird sichergestellt, dass die Qualitätsberichte den Schweißkonstruktionen zugeordnet werden können? Durch wen?
	
	
	
	

	
	Wo, wie und wie lange werden die Qualitätsberichte aufbewahrt?
	
	
	
	


	
	Wurden im Rahmen der Betriebsbegehung Abweichungen festgestellt?

	
	Ja:  FORMCHECKBOX 

Nein:  FORMCHECKBOX 


	
	Bemerkungen des Besichtigers

	
	Ort / Datum:

Unterschrift (Besichtiger):



1
9
1) E = Ergebnis   D = nicht zutreffend    1 = erfüllt     2 = teilweise erfüllt, noch akzeptabel    3 = teilweise erfüllt, nicht akzeptabel    4 = nicht erfüllt 
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